
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/Jän. 2026 
▪ Vorwort von LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager  
▪ MFA 2026, Hinweise bezüglich Termine für Hilfestellung und Frist 15. April 
▪  N-Bilanz bis 31. Jän. erledigen (Hilfestellung BBK? → Termin vereinbaren!) 
▪  Invest-Förderung, wie ist Antragstellung für Betriebe ohne ID Austria möglich 
▪ Infos und Weiterbildungsangebote (TGD-Stunden) für Nutztierhalter:innen 
▪ Lilienfelder Waldgespräche! Anmeldung bis 16. Feb. unter 05 0259 41000 
▪ Waldpflanzenbestellung 2026 – Infos und Bestellformular auf Seite 10 

 
 

 
 
 

Lilienfeld und St. Pölten 

                    1/2026 
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Anmeldungen für Beratungstermine unter: 
05 0259 41000 BBK Lilienfeld 
05 0259 41600 BBK St. Pölten  

 
 

BBK Lilienfeld  
  

Rechtsberatung  
 

21. Jän. u. 25. Feb. u. 25. März 
13 bis 15 Uhr, Voranmeldung unter 05 0259 
41000 
 

SVS Sprechtage  
 

10. Feb. u. 10. März 
8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr 
 

Anmeldung erforderlich unter svs.at/termine 
od. unter Tel. 050 808 808 od. über die BBK 
unter 05 0259 41000 
 
 

BBK St. Pölten  
  

Rechts-/Steuerberatung 
 

jeden Di. Vormittag ab 8.30 Uhr in der LK NÖ, 
tel. Terminvereinbarung unter 05 0259 27000 
erforderlich! 
 

SVS Sprechtage  
 

SVS-Kundencenter Neugebäudeplatz 1, 
3100 St. Pölten 
 

Mo. bis Do., 7.30 bis 14.30 Uhr 
Fr., 7.30 bis 13.30 Uhr 
 

Voranmeldung erforderlich, online unter 
svs.at/termine od. unter Tel. 050 808 808 od. 
über die BBK unter 05 0259 41600 
 
 

Achtung!  
 

Am 12. Feb. sind die BBK’n jeweils am Nach-
mittag geschlossen.  
 
 

Viehmarkttermine Bergland 
 

Kälbermarkt Bergland 
 

29. Jän., 12. u. 26. Feb., 12. u. 26. März, 9. u. 
23. Apr.  
 

Zuchtrinderversteigerung 
 

18. Feb., 1. April u. 6. Mai  
 

 

Aktuelle Informationen unter www.noegene-
tik.at beachten! 

 
 
 
 
 
 
 
 

LK NÖ - Kammerpräsident 
 

Johannes Schmuckenschlager 
 

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern! 
 

Die Land- und Forstwirtschaft ist das Rückgrat 
unseres Landes. Damit unsere Betriebe auch 
künftig bestehen können, braucht es klare Per-
spektiven, eine praxistaugliche Agrarpolitik und 
Rechtssicherheit. Das machte auch der Bau-
ernprotest in Brüssel vergangenen Dezember 
deutlich. Wenn tausende Bäuerinnen und Bau-
ern aus ganz Europa zusammenkommen, ist 
das ein klares Warnsignal an die EU. Wer im-
mer neue Auflagen beschließt und gleichzeitig 
das Agrarbudget kürzt, nimmt vor allem den Be-
trieben jede Perspektive. Wir brauchen eine 
ausreichend finanzierte EU-Agrarpolitik nach 
2027, faire Handelsregeln und echte Vereinfa-
chungen statt zusätzlicher Bürokratie. 
 
Gleichzeitig braucht es Anpassungsbereit-
schaft und neue Ansätze in allen Sparten. So 
etwa auch im Marktfruchtbau. Gute Ernten bei 
schwacher Nachfrage setzen die Märkte unter 
Druck, während die Produktionskosten deutlich 
gestiegen sind. Die Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich hat deshalb einen Strategie-
prozess für den Marktfruchtanbau gestartet. 
Auf Basis von Rückmeldungen aus allen Regi-
onen wird ein Maßnahmenpaket für die kom-
menden Jahre erarbeitet, um den Betrieben 
Stabilität zu geben und die Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken. 
 
Getragen wird diese Arbeit von einer starken 
bäuerlichen Interessenvertretung mit unseren 
Bezirksbauernkammern, engagierten Funktio-
närinnen und Funktionären sowie kompetenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie können 
sich darauf verlassen, dass wir uns auch in Zu-
kunft mit voller Kraft für erfolgreiche bäuerliche 
Betriebe einsetzen. 
 

 
Johannes Schmuckenschlager 

Präsident Landwirtschaftskammer NÖ 
 

 
 
 
 
 

http://www.noegenetik.at/
http://www.noegenetik.at/


Seite 4 Bezirksbauernkammer aktuell, Nr. 1/2026 

 

 

Mehrfachantrag 
 

Hilfestellung durch die BBK 

Noch ein Termin erforderlich? 
 

Allen Antragstellerinnen und Antragstellern, die 
auch bisher die Hilfestellung durch die BBK in 
Anspruch genommen haben, wurde zwischen-
zeitlich ein Termin für die Antragsentgegen-
nahme in der BBK zugesandt. – Die Hilfestel-
lung ist somit voll im Gange und wir ersuchen, 
die noch ausständigen Termine zuverlässig in 
Anspruch zu nehmen.  
 

Sollten Sie den MFA in den letzten Jahren 
selbstständig beantragt haben, für den MFA 
2026 jedoch wieder die Dienstleistung der BBK 
beanspruchen wollen, ist eine unverzügliche 
Terminvereinbarung vorab telefonisch unter 
05 0259 41000 (LF) oder 05 0259 41600 (PL) 
erforderlich. 
 

Frist für Einreichung MFA 2026 
 

Der MFA 2026 muss bis spätestens 15. April 
eingereicht werden. Bei dieser Frist handelt es 
sich um eine Fallfrist (ohne Nachfrist). 
 

Der 15. April zählt auch als Fallfrist für Flächen-
zugänge und Referenzänderungsanträge. 
Beachten Sie auch diesbezügliche Korrekturer-
fordernisse bereits gestellter Anträge, d.h., 
rechtzeitig Termin vereinbaren!   
 

INVEKOS 
 

Direktzahlungen – Schnittverbot  

von Hecken und Bäumen beachten.  
 

Im Zeitraum von 20. Februar bis 31. August 
(Brut- und Nistzeit) dürfen Hecken und Bäume 
nicht geschnitten werden. Der Pflegeschnitt bei 
Obstbäumen ist jedoch zulässig. 
 

Pflanzenbau  
 

N-Bilanz bis 31. Jän. erledigen! 

Frist für Aufzeichnungspflicht beachten!  
 

Aufzeichnungen über die Anwendung N-hälti-
ger Düngemittel sind bis 31. Jän. für das vo-
rangegangene Kalenderjahr zu führen. 
 

Ausgenommen von der Aufzeichnungsver-
pflichtung sind nur Betriebe, wenn: 
▪ weniger als 15 ha landw. Nutzfläche (LN) 
▪ und davon weniger als 2 ha Gemüse 
▪ oder mehr als 90% der LN an Dauergrün-

land oder Ackerfutter 
bewirtschaftet werden. 
 

Alle übrigen landw. Betriebe sind zur Doku-
mentation der N-Bilanz gesetzlich verpflichtet 
(Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung 2023). 
 

Für Kulturen, welche entsprechend einer Er-
tragslage höher als mittel gedüngt wurden 
(ausgenommen Ackerfutterflächen), sind Auf-
zeichnungen über die Erntemenge erforderlich 
(Wiegezettel, Silo-Kubatur, usw.). 
 

Nährstoffberechnung (N-Bilanz) 

Erstellung der N-Bilanz durch die BBK 
 

Termin-Vereinbarung unter 05 0259 41621 
mit Pflanzenbau-Berater Ing. Doppel. 
 

Kostenbeitrag: 40 € pro N-/P-Bilanz 
 

N-Düngung im Frühjahr 

Verbotszeitraum (NAPV) endet im Februar 

 

Ab 1. Feb. dürfen N-Düngemittel jeder Art aus-
gebracht werden, nur auf:  
  

▪ Flächen, die mit Wintergerste und Winter-
raps bestellt sind 

▪ auf Kulturen unter Vlies oder Folie 
▪ auf Flächen mit früh anzubauenden Kulturen 

wie Sommergerste oder Durumweizen 
  

Ab 16. Feb. dürfen N-Düngemittel jeder Art in 
allen Ackerkulturen und auf Grünlandflächen 
ausgebracht werden.  
 

Achtung! Nach dem Ende des Verbotszeitrau-
mes ist eine Ausbringung von N-Dünger nur er-
laubt, wenn der Boden nicht schneebedeckt, 
wassergesättigt oder gefroren ist. 
Auf tagsüber auftauenden Böden ist eine 
Düngung von max. 60 kg Stickstoff ab Lager 
zulässig, wenn der Boden nicht wassergesättigt 
und somit aufnahmefähig ist und eine Pflanzen-
decke aufweist.  
 

Nutztierhaltung 
 

Direktvermarktung von Milch 

Meldefrist endet am 28. Februar  
 

Betroffen von der Meldepflicht sind Milcherzeu-
ger:innen, die im Kalenderjahr 2025 mehr als 
25.000 kg Kuhmilch (Konsummilch, Butter, 
Käse und sonstige Milchprodukte) direkt ver-
marktet haben. Bis spätestens 28. Februar hat 
die Direktvermarktungsmeldung online an 
die Agrarmarkt Austria (AMA) im eAMA unter 
Markttransparenz zu erfolgen. Benutzerhand-
buch und Merkblatt stehen unter ama.at (For-
mulare & Merkblätter / Markt - und Meldemaß-
nahmen - Tierischer Bereich) zur Verfügung.  
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Aktionsplan Schwanzkupieren 

Frist 31. März einhalten! 
 

In der EU ist das routinemäßige Schwanzkupie-
ren bei Ferkeln verboten. Seit 2023 müssen da-
her auch in Österreich alle schweinehaltenden 
Betriebe Maßnahmen zur Reduktion des routi-
nemäßigen Schwanzkupierens ergreifen, die in 
der sogenannten Tierhalterklärung jährlich 
zu dokumentieren sind. Alle Schweinehal-
ter:innen sind verpflichtet, jährlich bis zum 
Stichtag 31. März eine Tierhaltererklärung ab-
zugeben. Grundsätzlich gilt, dass die Erklärung 
elektronisch im Verbrauchergesundheitsinfor-
mationssystem VIS abgegeben werden muss. 
Für Kleinstbetriebe, die weniger als zehn 
Schweine halten, gilt weiterhin folgende Aus-
nahmeregelung: Das Vorliegen der Tierhalter-
erklärung im Papierformat ist ausreichend.  
 

Grundlage für die Tierhaltererklärung ist die Er-
hebung der Schwanz- und Ohrverletzungen 
sowie die Risikoanalyse. Beide Dokumente 
müssen ebenso am Betrieb aufliegen. 
 

Wichtig: Die Tierhaltererklärung für das Jahr 
2026 muss bis zum 31. März 2026 vorliegen.  
 

Weitere Informationen zum Thema sind auf der 
Homepage der LK-NÖ abrufbar  
unter → 
 
 
 

Betriebswirtschaft 
 

Investitionsförderung  

Möglichkeit der Antragstellung ohne ID Austria 
 

Förderanträge zur Investitionsförderung und 
Diversifizierung können nur über die Digitale 
Förderplattform (DFP) mit ID-Austria gestellt 
werden. Für Betriebe ohne ID-Austria ist nun 
eine Antragstellung mittels schriftlicher Voll-
macht durch eine Hilfestellung der Landwirt-
schaftskammer möglich. Die Antragseinbrin-
gung erfolgt dabei durch die Landwirtschafts-
kammer über die ID-Austria der Beratungskraft. 
Damit ist auch die Landwirtschaftskammer Ad-
ressat bei Rückfragen oder Nachforderungen. 
Die Kosten für dieses intensive Betreuungsan-
gebot sind abhängig von den Kosten des ein-
gereichten Projektes. Nähere Informationen er-
halten Sie bei den BW-Berater:innen der Be-
zirksbauernkammer. 
 
 
 
 

Waldwirtschaft 
 

7. Lilienfelder Waldgespräche 
 

Inhalt  
Aktuelles aus der Forstwirtschaft, Vielfalt statt 
Einfalt, wie Mischbaumarten den Zukunftswald 
prägen, Lebensraumgestaltung, Lösungswege 
und Strategien fürs Rehwild 
 

Vortragende  
DI Löffler (LK NÖ), Ing. Jungbauer (BBK LF), 
Helmut Fladenhofer (Revierförster aus Stainz) 
 

Termin/Ort  
26. Feb., 9 bis 12 Uhr, Gasthof Schüller, 3170 
Hainfeld, Wienerstraße 75 
 

Anmeldung bis 19. Feb. unter 05 0259 41000 
 

Bei passender Wetterlage ab 13 Uhr Exkursi-
onspunkte zur Naturverjüngung/Lebensraum-
gestaltung im Wald von Johann Handlhofer  

 

Aus-/Weiterbildung 
 

Die Anmeldung zu einer kostenpflichtigen Wei-
terbildung kann bis 7 Tage vor Veranstaltungs-
beginn kostenfrei storniert werden. 
 

Rechtliche Fragen  

bei Trennung und Scheidung 
 

Inhalt 
Ehe- u. Partnerschaftsrecht, Vermögensauftei-
lung, Unterhaltsansprüche, … 
 

Vortragende 
Mag. Leitner (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
11. Feb., 9 bis 11 Uhr, GH Franzl, 3150 Wil-
helmsburg, Bahnhofstraße 27 

 

Kostenbeitrag 
25 € pro Person, Anmeldung bis 4. Feb. unter  
05 0259 41000 (LF) bzw. 41600 (PL) 
 

Webinar: Schweinefachabend 
 

Inhalt 
▪Energieversorgung sowie Energieeffizienz am 
landwirtschaftlichen Betrieb ▪Aktuelle Heraus-
forderungen ▪Tierschutz (Neuregelung Über-
gangsfristen), ▪Emissionen ▪Stark Stickstoffre-
duzierte Fütterung ▪aktuelle Themen 
 

Vortragender 
Ing. Etlinger, Ing. Wolfesberger, Beratungs-
team Schweinehaltung (alle LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
4. März, 19 bis 21 Uhr, online 
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Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 25. Feb. unter 
05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

TGD-Arzneimittelanwender 

Ausbildung 
 

Inhalt 
▪Rechtliche Infos und praktische Anweisungen 
▪Arzneimittelanwendung durch die Absolvie-
rung des Kurses setzt eine Mitgliedschaft beim 
TGD voraus 
 

Vortragender 
Dr. Oppitz (Amtstierarzt) 
 

Termin/Ort 
12. Feb., 9 bis 17 Uhr, GH Franzl, Wilhelms-
burg 
 

Kostenbeitrag 
50 € pro Person, Anmeldung bis 8. Feb. unter 
05 0259 26100 (LK NÖ) 
 

Fachkurs Milchproduzent:innen 
 

Inhalt 
▪Marktüberblick Milchwirtschaft ▪Wasser als 
Schlüsselressource ▪Verkostung von Molkepro-
dukten 
 

Vortragende 
Ing. Staudinger, Johanna Mandl (beide LK 
NÖ) 
 

Termin/Ort 
▪10. Feb., 13.30 bis 16.30 Uhr, GH Stroh-
maier, Hofstetten 
▪11. Feb., 13.30 bis 16.30 Uhr, GH Kemetner, 
Kirchberg 
▪24. Feb., 13.30 bis 16.30 Uhr, GH Krassnig, 
Rabenstein 
 

Kostenbeitrag 
15 € pro Person, Anmeldung bis 1 Woche vor 
VA - Beginn unter 05 0259 41600 (BBK PL) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

KUHL bleiben im Klimawandel 

WEBINAR 
 

Inhalt 
▪Klima und Komfort in der Bio-Rinderhaltung 
▪Stallarchitektur gestalten ▪nachhaltige, tierge-
rechte Haltung 

 

Vortragende 
Ing. Mösenbacher-Molterer (HBLFA Raum-
berg- Gumpenstein) 
 

Termin/Ort 
10. Feb., 19 bis 21 Uhr, online 
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Kostenbeitrag 
25 € pro Person, 20 € für BIO-Austria Mitglie-
der, Anmeldung bis 2. Feb. unter 0676 842 
214344 (BIO Austria) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Stallbau - extensive Rinderhaltung 

planen, bauen, finanzieren 
 

Inhalt 
▪kostengünstig und effizient bauen ▪Förderung 
▪Haltungssysteme ▪Produktions- u. Vermark-
tungsmöglichkeiten im Grünlandgebiet ▪Grund-
lagen Baugenehmigung ▪Vorstellung Um- und 
Zubauten, Neubau ▪Betriebsbesichtigung  
 

Vortragende 
DI Bittermann, Lisa Digruber, Ing. Katzenstei-
ner, Ing. Schütz, (alle LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
12. Feb., 9 bis 16 Uhr, LK NÖ 
 

Kostenbeitrag 
35 € pro Person, Anmeldung bis 6. Feb. unter 
05 0259 25400 (LK NÖ) 
 

2 h TGD-Anerkennung 

 
 

Infoveranstaltung f. Rindermäster 

WEBINAR 
 

Inhalt 
▪Marktlage ▪Trends am Rindfleischmarkt ▪Tier-
gesundheit ▪aktuelle Fütterungsthemen 
 

Vortragende 
DI Habermann (NÖ Rinderbörse), Mag. Rahl-
ves (Land NÖ), Dr. Urdl (Garant) 
 

Termin/Ort 
19. Feb., 19 bis 22 Uhr, online 
 

Anmeldung bis 12. Feb. unter 05 0259 23200 
(LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Extensive Rinderhaltung 

Fachinformationskreis 
 

Inhalt 
▪Versorgung des Kalbes nach der Geburt ▪Pra-
xistipps und Haushaltsmittel zur Unterstützung 
der Kälber  
 

Vortragende 
Dr. Stöger (Tierärztin), Ing. Froschauer (BBK) 
 

Termin/Ort 
24. Feb., 19.30 bis 22 Uhr, GH Schilling, Inner-
manzing 
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Kostenbeitrag 
15 € pro Person, Anmeldung bis 17. Feb. unter 
05 0259 41600 (BBK PL) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Tierbeobachtung in der Praxis 

für Mutterkuhbetriebe 
 

Inhalt 
▪Rindersignale richtig deuten ▪frühzeitiges Er-
kennen von Krankheiten ▪Kälbergesundheit 
▪Tierbeurteilungsblick wird praxisnah geübt  
 

Vortragende 
Dr. Stöger (Tierärztin) 
 

Termin/Ort 
27. Feb., 9 bis 16.30 Uhr, GH Schüller, Hainfeld 
 

Kostenbeitrag 
45 € pro Person, Anmeldung bis 20. Feb. unter 
05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

2 h TGD-Anerkennung 

 

2. Grünlandfachtag f. Pferdehalter 
 

Inhalt 
▪optimale Düngung ▪Bodenanalytik ▪Düngerla-
gerung ▪Futteranalytik ▪Futteranalytik uvm. 
 

Vortragender 
DI Springer, DI Löffler, DI Stögmüller (alle LK 
NÖ) 
 

Termin/Ort 
27. Feb., 13 bis 18 Uhr, Hotel Steinberger, Alt-
lengbach 
 

Kostenbeitrag 
50 € pro Person, Anmeldung bis 20. Feb. unter 
05 0259 26100 (LK NÖ) 
 

Info-Webinar zum MFA 2026 

Auffrischung von GAP-Richtlinien und ÖPUL-
Verpflichtungen 
 

Inhalt 
Konditionalität, Direktzahlungen, ÖPUL, AZ, 
Beantragungshinweise im MFA 2026 
 

Vortragender 
Ing. Neuhauser (OE Melk/Scheibbs) 
 

Termin/Ort 
12.Feb., 19.30 Uhr, online 
 

Anmeldung bis 9.Feb. unter 05 0259 41100 
(ME) bzw. 41500 (SB)  
 

Als Alternative kann auch unser aufgezeichne-
tes MFA Info online-webinar (vom 29.10.2025) 
auf unterer Homepage angesehen werden.   
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Clemens Harm , 0664 / 5231121 
Werkstätte St.Pölten 
1 Steyr Kompakt 4105 
 
 
Andreas Diry , 0664 / 2335216 
Werkstätte Hofstetten 
1 Pöttinger Faro 4010 L 
1 Pöttinger Novacat 301 Classic 
1 Palms Forstanhänger 
 

Gerhard Wagner , 0664 / 6271483 
Werkstätte St. Pölten 
1 Pöttinger Terra Disc 3001 
1 Fella Scheibenmähwerk SM 310 TL 
1 Rauch Düngerstreuer Axis 20.1W 
1 Breviglieri Kreiselegge MEK 120 
1 Pöttinger Novadisc 265 
1 Pöttinger Kreiselheuer Hit 910 A 
1 Kesla Forstanhänger 
1 Silomax Silokamm 

Bezirksbauernkammer aktuell 
Herausgeber: Bezirksbauernkammern St. Pölten und Lilienfeld 
Redaktion: Kammersekretär Dr. Wolfgang Neuhauser, Redaktionssekretariat: Sarah Vogl, Tel. 05 0259 41605, Fax 05 0259 41699, office@poe.lk-noe.at, 
www.noe.lko.at/sanktpoelten 
Medieninhaber: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten, Tel. 05 0259 0 
Zulassungsnummer: 02 Z 032481M, Herstellung: Hauseigene Druckerei 
Verlagsort, Herstellungsort: St. Pölten, St. Pölten, Verwaltung und Inseratenannahme:  
Nachdruck u. fotomechanische Wiedergabe – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlages. Veröffentlichte Texte und Bilder gehen in das 
Eigentum des Verlages über, es kann daraus kein wie immer gearteter Anspruch, ausgenommen allfällige Honorare, abgeleitet werden. Auch wenn im Text 
nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle personenbezogenen Formulierungen auf weibliche und männliche Personen. Alle Angaben erfolgen mit 
größter Sorgfalt, Gewähr und Haftung müssen wir leider ausschließen. 

http://www.noe.lko.at/sanktpoelten
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Verbilligte Forstpflanzenbestellung 2026 für die Sammelbestellung BBK St. Pölten – neuer Forstgarten! 
Auslieferung per LKW zu den LGH St. Pölten, Böheimkirchen und Neulengbach, oder auf Wunsch Selbstabho-
lung im Forstgarten Kilb 3233 Kilb, Kohlenberg 1 möglich. Im Pielachtal wird die Auslieferung wie üblich an den 
verschiedenen Abladestellen durchgeführt. Vom genauen Zeitpunkt der Abgabe werden Sie rechtzeitig verstän-
digt. Die Preise sind Nettopreise für 1000 Stk. (gelten auch für geringere Stückzahlen). 
ACHTUNG: Wir können Ihnen Sträucher und sonstige Gehölze für Grünraumgestaltungen preisgünstig liefern.  
WICHTIG: Nadelholzpflanzen werden nur in Bünden zu je 50 Stk., Laubholzpflanzen in Bünden zu je 25 Stk. 
abgegeben. Bei geringerer Stückzahl wird ein Aufpreis verrechnet! Alle wichtigen Baumarten können auch als 
Topfpflanzen geliefert werden. Rücksprache mit OFR DI Josef Öllerer, Mo 8 bis 12 Uhr Tel. 05 0259 24301 
erforderlich. 

 

 
Waldpflanzenbestellung 2026 

für Betriebe im Kammerbezirk St. Pölten  
 

 Ich wünsche die Auslieferung per Lastkraftwagen beim Lagerhaus  

                                St. Pölten                Böheimkirchen                Neulengbach 

 

 Auslieferung im Pielachtal wie üblich 

 

 Ich werde die Forstpflanzen im Forstgarten KILB SELBST ABHOLEN 

 

DER BESTELLABSCHNITT IST BIS SPÄTESTENS 6. MÄRZ DER BBK ZU ÜBERMITTELN  

(per Fax 05 0259 41699, Mail office@poe.lk-noe.at oder persönlich) 

 

 

Fichte 
        Stk. 4 jähr. versch. 20-40 cm        620 € 
        Stk. 4 jähr. versch. 30-60 cm        740 € 
        Stk. 5 jähr. versch. 40-70 cm        840 € 

Rot-/ Stiel- od. Traubeneiche 
        Stk. 50/80 cm                 1450 € 
        Stk. 80/120 cm               1650 € 
        Stk. 120/150 cm             2040 € 

Weißtanne 
        Stk. 3 jähr. versch. 20-40 cm      1300 € 
        Stk. 4 jähr.              30-50 cm      1420 € 

Kirsche 
        Stk. 50/80 cm                 1450 € 
        Stk. 80/120 cm               1670 € 
 

Lärche 
        Stk. 3 jähr. versch. 30-60 cm        920 € 
        Stk. 3 jähr. versch. 40-70 cm      1030 € 
        Stk. 70+ cm                                 1180 € 

Bergahorn 
        Stk. 50/80 cm                 1390 € 
        Stk. 80/120 cm               1580 € 
 

Douglasie 
        Stk. 4 jähr. versch. 30-60 cm      1140 € 
        Stk. 4 jähr. versch. 40-70 cm      1280 € 

(Schwarznuss, Rotbuche, Schwarzerle, 

Linde, Elsbeere, Hainbuche – auf Anfrage) 

………….Stk………………………………………  

(Küstentanne, Blaufichte, Nordmannstanne f. 

Christbaumkultur - auf Anfrage) 

………….Stk……………………………………… 

 

■ Stammschutzsäulen (1,20 m)  
                                    - 2,10 € / Stk. 

 
■ Akazienpflock (1,5m – 2,5x2,5cm  
   im Bund zu 30Stk!) 
                                                  30 € 

 
 
 
 

Name, Anschrift, Telefon  
 

 

Datum, Unterschrift  

mailto:office@poe.lk-noe.at

